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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 14970/J-NR/2023 betreffend Lehrkrafte im
Home Office, die die Abgeordneten zum Nationalrat Hermann Briickl, MA, Kolleginnen
und Kollegen am 28. April 2023 an mich richteten, darf ich anhand der mir vorliegenden

Informationen wie folgt beantworten:

Zu den Fragen 1 bis 3:

» Besteht an Schulen im Zustdndigkeitsbereich lhres Ressorts fiir Lehrkrdfte die
Méglichkeit im Home Office zu arbeiten?
a. Wenn ja, wie viele Lehrkrdfte arbeiten an Schulen im Zusténdigkeitsbereich Ihres
Ressorts im Home Office? (Bitte um Beantwortung nach Schultypen und
Bundesléndern gegliedert!)

» In welchem Ausmapf arbeiten die betreffenden Lehrkrdfte im Home Office?

» Kommt es dadurch zu Beeintrdchtigungen des Unterrichts der betreffenden
Lehrkrdfte?

a. Wenn ja, in welcher Form?

Es wird darauf hingewiesen, dass der Personalvollzug im Bereich der allgemein bildenden
und berufsbildenden Pflichtschulen in den Zustandigkeitsbereich der Lander bzw. bei
privaten Volksschulen in den Bereich des jeweiligen Schulerhalters fallt. Weiters darf
darauf hingewiesen werden, dass dem Fragerecht gemal Art. 52 B-VG und § 90 des
Geschaftsordnungsgesetzes 1975 nur Handlungen und Unterlassungen unterliegen (Nodl,
Parlamentarische Kontrolle, 1995; Atzwanger/Zogernitz, NR-GO (1999) zu §§ 90 ff.). Kein
Gegenstand des Interpellationsrechts sind daher bloBe Meinungen, auch

Rechtsmeinungen.
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In der Sache ist festzuhalten, dass fiir Lehrpersonen des Bundes die Wahrnehmung von

dienstlichen Aufgaben im Zuge von Telearbeit gemaRk § 36a Beamten-

Dienstrechtsgesetz 1979 bzw. § 5c Vertragsbedienstetengesetz 1948 nicht vorgesehen ist.

,Distance-Learning” beruhte hingegen auf pandemiebezogenen schulrechtlichen

Malnahmen. Der ortsungebundene Unterricht stellte somit eine schulrechtlich

abgesicherte Methode dar, die es ermdglichte, trotz der Pandemie und den damit

verbundenen Einschrankungen fir den Schulbetrieb einen Unterricht durchfiihren und die

Schilerinnen und Schiler betreuen zu konnen.

Weiters darf auf die generellen Moglichkeiten fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

einer Risikogruppe auf Grundlage der COVID-19-bedingten Regelungen hingewiesen

werden.

Wien, 28. Juni 2023

Ao. Univ.-Prof.

Dr. Martin Polaschek

BUNDESMIMNISTERIUM
FUR BILDUNG, WISSENSCHAFT
UND FORSCHUNG

EMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Forschung

Datum/Zeit

2023-06-28T08:51:31+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.
Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 1977932242
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Priifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at.

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.bmbwf.gv.at/verifizierung.

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2023- 06- 28T08: 55: 00+02: 00

Prifinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

2von 2

www.parlament.gv.at




		2023-06-28T08:51:31+0200
	Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-06-28T08:55:00+0200
	Parlamentsdirektion




